Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Auf der Grundlage der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 1999 (GVBl. S. 345), geändert durch Gesetze vom 24. November 2000 (GVBl. S. 482), vom 28. Juni 2001 (GVBl. S 425), vom 28. Juni 2001 (GVBl. 426), vom 06. Februar 2002 (GVBl. S. 70), vom 14. Februar 2002 (GVBl. S. 86) hat der Gemeinderat der Gemeinde Naundorf am 30.01.2003 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Entschädigung nach Tagessatz


Ehrenamtlich Tätige erhalten den Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstausfalls

auf Antrag nach Aufwand bei einem Tageshöchstsatz von 50,- € (bei mehr als 6 

Stunden).

§ 2
Aufwandsentschädigung

(1)
Gemeinderäte erhalten für die Ausübung ihres Amtes eine Aufwandsentschädigung.


Diese wird gezahlt als Sitzungsgeld für Gemeinderäte und Mitglieder


beschließender Ausschüsse.


Für Teilnahme an Gemeinderatssitzung:


7,50 € pro Beratung


Für Teilnahme an Ausschusssitzung:



5,00 € pro Beratung

(2)
Das Sitzungsgeld nach Absatz 1 wird für die im jeweiligen Monat 


entschädigungspflichtigen Sitzungen halbjährlich gezahlt.

§ 3 
Reisekostenvergütung


Bei Dienstverrichtungen außerhalb des Gemeindegebietes erhalten


ehrenamtlich Tätige auf Antrag ihre Reisekosten nach dem geltenden


Reisekostengesetz zurückerstattet. 

§ 4
Inkrafttreten


Diese Satzung tritt am 01.01.2003 in Kraft.


Gleichzeitig tritt die „Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche


Tätigkeit“ vom 1.1.2002 außer Kraft.

Reinhardt, Bürgermeister

